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§ 17 FGV Luftung und Beheizung

FGV - Flussiggas-Verordnung 2002

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.02.2019

1. (1)Flussiggasbehalter, Fillanschlisse, Verdampfer, Verdichter und Pumpen dirfen nur an gut nattrlich
durchlifteten Orten aufgestellt bzw. angeordnet sein.

2. (2)Lagerraume fur Flissiggasbehalter und Aufstellungsraume fur Verdampfer, Verdichter oder Pumpen sowie
Abflllrdume mussen mindestens zwei unmittelbar ins Freie fihrende Luftungséffnungen aufweisen, von denen
eine in Fullbodennahe, die andere in mindestens 2 m Hohe tber dem FuBboden liegen muss. Der freie
Querschnitt dieser mit Drahtnetzen oder Liftungsjalousien abzusichernden Liftungsoffnungen, die nicht
verschlossen sein durfen, muss jeweils mindestens 1% der Ful3bodenflache des jeweiligen Raumes betragen. Die
Laftungsoffnungen missen so angeordnet sein, dass eine Querdurchliftung moglich ist.

3. (3)Fur die Beheizung der im Abs. 2 genannten Raume durfen nur Heizeinrichtungen verwendet werden, durch die
in den Raumen etwa auftretende zlindfahige Gase nicht entziindet werden kénnen. Die
Oberflachentemperaturen der Heizkdrper dirfen nicht mehr als 110 °C betragen. Flissiggasbehalter sind von
Heizkdrpern so weit entfernt aufzustellen, dass eine gefahrbringende Erwarmung der Behalter vermieden wird,
mindestens jedoch 0,5 m.

In Kraft seit 01.07.2003 bis 30.06.2026

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 17 FGV Lüftung und Beheizung
	FGV - Flüssiggas-Verordnung 2002


